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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.10.1998 

Geschäftszahl 

97/15/0073 

Rechtssatz 

Die Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähigkeit gehört zu den wesentlichen Merkmalen der 
Einkommensteuer, es bedarf einer sachlichen Rechtfertigung, wenn in einem Teilbereich vom 
Leistungsfähigkeitsprinzip abgewichen werden soll (Hinweis E VfGH 12.12.1991, VfSlg 12941/1991). 


